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40/01 Verwaltungsverfahren

93 Eisenbahn

Norm

AVG §8;

EisenbahnG 1957 §59;

EisenbahnG 1957 §62;

EisenbahnG 1957 §74;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2011/03/0152 E 26. März 2012 RS 2 (hier: ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Der B=n, die Zuweisungsstelle iSd § 62 EisenbahnG 1957 ist, kommt im Rahmen des Verfahrens nach § 74 EisenbahnG

1957 ein subjektivöAentliches Recht zu, den dort vorgesehenen wettbewerbsaufsichtsbehördlichen Maßnahmen - bei

Nichtvorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - nicht unterzogen zu werden. Insofern kommt ihr auch das Recht zu,

dass die von ihr (gemäß § 59 EisenbahnG 1957) erstellten Schienennetz-Nutzungsbedingungen nicht für unwirksam

erklärt werden bzw das Aufstellen gleichartiger Bedingungen nicht untersagt wird, wenn die gesetzlichen

Voraussetzung für derartige Maßnahmen nicht vorliegen. Wird dies im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, ist ihre

Beschwerdelegitimation nicht anzuzweifeln.Der B=n, die Zuweisungsstelle iSd Paragraph 62, EisenbahnG 1957 ist,

kommt im Rahmen des Verfahrens nach Paragraph 74, EisenbahnG 1957 ein subjektivöAentliches Recht zu, den dort

vorgesehenen wettbewerbsaufsichtsbehördlichen Maßnahmen - bei Nichtvorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen

- nicht unterzogen zu werden. Insofern kommt ihr auch das Recht zu, dass die von ihr (gemäß Paragraph 59,

EisenbahnG 1957) erstellten Schienennetz-Nutzungsbedingungen nicht für unwirksam erklärt werden bzw das

Aufstellen gleichartiger Bedingungen nicht untersagt wird, wenn die gesetzlichen Voraussetzung für derartige

Maßnahmen nicht vorliegen. Wird dies im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, ist ihre Beschwerdelegitimation

nicht anzuzweifeln.
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